
Rhein-Kreis Neuss 
  

 
 

Neuss/Grevenbroich, 18.02.2016   
 

An die   
Mitglieder des Finanzausschusses 
 
nachrichtlich: 
An die  

stv. Mitglieder des Finanzausschusses  

und die Kreistagsabgeordneten,  
die nicht dem Finanzausschuss angehören 

 
An den Landrat und die Dezernenten 

 

Einladung 
zur 4. Sitzung 

des Finanzausschusses 
(XVI. Wahlperiode) 

am Dienstag, dem 01.03.2016, um 09:00 Uhr 

Kreishaus Grevenbroich 
Kreissitzungssaal (1. Etage) 

Auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich 
(Tel. 02181/601-2171 und -2172) 

TAGESORDNUNG:  
 

Öffentlicher Teil: 
 

 1.   Feststellung der ordnungsgemäß erfolgten Einladung und der 
Beschlussfähigkeit 

 

   
 2.   Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 im 

Rahmen des Jahresabschlusses 2015 
Vorlage: 20/1193/XVI/2016 

 

   
 3.   Kreishaushalt 2016/2017: Beteiligungsrechte der 

kreisangehörigen Städte und Gemeinden 
Vorlage: 20/1200/XVI/2016 

 

   
 4.   Kreishaushalt 2016/2017: Beratung über den Entwurf 

Vorlage: 20/1201/XVI/2016 
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 5.   Antrag Freie Kreistagsgruppe Rhein-Kreis Neuss vom 
11.02.2016 
Vorlage: 20/1208/XVI/2016 

 

   
 6.   Mitteilungen und Anfragen  
   
 

 
Dieter Jüngerkes 
Vorsitz 
 
Für die Vorbesprechungen stehen den Fraktionen in der Zeit von 8.00 - 9.00 Uhr folgende 
Räume im Sitzungsbereich des Kreishauses Grevenbroich zur Verfügung: 
 
CDU-Fraktion: Besprechungsraum V/VI 

 1. Etage 

 02181/601-2050/2060 

 

SPD-Fraktion: Besprechungsraum I 

 Erdgeschoss 

 02181/601-2110 

 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Besprechungsraum IV 

 Erdgeschoss 

 02181/601-2140 

 

FDP-Fraktion: Besprechungsraum III 

 Erdgeschoss 

 02181/601-2130 

 

Fraktion UWG/Die Aktive  Besprechungsraum 0.02 

 Erdgeschoss 

 02181/601-1117 

 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Parken auf dem Rondell vor dem 
Haupteingang des Kreishauses Grevenbroich nicht gestattet ist!  
 
Parkplätze stehen auf dem Parkplatz vor dem Hochhaus, Auf der Schanze, 41515 
Grevenbroich zur Verfügung. 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  12.02.2016 

20 - Amt für Finanzen 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 20/1193/XVI/2016 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Finanzausschuss 01.03.2016 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 

Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 im Rahmen des 
Jahresabschlusses 2015 
 

Sachverhalt: 

 
Nach § 22 Abs. 4 GemHVO NRW ist dem Kreistag eine Übersicht über die 
Ermächtigungsübertragungen mit den Auswirkungen auf den Ergebnis- und den Finanzplan 
vorzulegen. Die gemäß § 22 Abs. 1-3 GemHVO NRW von 2015 nach 2016 übertragenen 
Ermächtigungen haben im Abschlussjahr 2015 keinerlei Einfluss auf das Jahresergebnis. 

2016 führen sie zu einer Erhöhung der Planungspositionen, wodurch sich dann bei 
Inanspruchnahme eine Auswirkung auf das Jahresergebnis 2016 ergeben kann. Die 

Kreisumlage ist hiervon nicht tangiert. 
 
Die von 2015 übertragenen Ermächtigungen erhöhen die Planungspositionen des Jahres 
2016 wie folgt:  
 
AUFWENDUNGEN 3.910.582,51 € 

AUSWIRKUNGEN AUF DEN ERGEBNISPLAN 2016 3.910.582,51 € 

  
  
AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 15.414.406,73 € 

AUSWIRKUNGEN AUF LIQUIDE MITTEL 19.324.989,24 € 

 
 
Eine Gesamtübersicht  der zu übertragenden Ermächtigungen mit den entsprechenden 
Begründungen ist in der Anlage beigefügt.  
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Beschlussempfehlung: 

 
Die dem Kreistag nach § 22 Abs. 4 GemHVO NRW vorzulegende Übersicht über die gemäß 
§ 22 Abs. 1-3 GemHVO NRW übertragenen Ermächtigungen mit Angabe der Auswirkungen 
auf den Ergebnisplan und den Finanzplan 2016 wird zur Kenntnis genommen. Eine 
entsprechende Beschlussfassung durch den Kreistag wird empfohlen.   
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  15.02.2016 

20 - Amt für Finanzen 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 20/1200/XVI/2016 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Finanzausschuss 01.03.2016 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 

Kreishaushalt 2016/2017: Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden 
 

Sachverhalt: 

Gemäß § 55 Absatz 1 Kreisordnung NRW erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im 
Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Das Benehmen ist 6 Wochen 
vor Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung einzuleiten. 
Das Verfahren zur Benehmensherstellung wurde auf der Bürgermeisterkonferenz am 
28. Oktober 2015 eingeleitet und auf der Kämmerertagung am 23.11.2015 fortgesetzt. 
Gemäß § 55 Abs. 2 KreisO NRW wurden die Stellungnahmen der kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden im Rahmen der Benehmensherstellung dem Kreistag mit der Zuleitung des 
Entwurfs der Haushaltssatzung und deren Anlagen in der Sitzung am 15.12.2015 zur 
Kenntnis gegeben. Die Stellungnahme der Bürgermeister der Städte und Gemeinden zum 
Haushaltsentwurf 2016/2017 vom 11. Dezember 2015 sowie die Resolutionen des Rates der 
Stadt Korschenbroich vom 27.11.2015 sowie des Rates der Gemeinde Rommerskirchen vom 
28.01.2016 sind nochmals beigefügt. 
Die Städte und Gemeinden wenden sich in ihrer gemeinsamen Stellungnahme zunächst 
gegen die geplante Erhöhung des Umlagesatzes der Kreisumlage und schlagen stattdessen 
einen planerischen Haushaltsausgleich durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vor. 
Darüber hinaus sprechen sich die Städte und Gemeinden dafür aus, auf die Aufstellung eines 
Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2016/2017 zu verzichten.  
Der Rhein-Kreises Neuss  hat in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 eine 
Ausgleichsrücklage in Höhe von rund 36 Mio. € gebildet. Die Ausgleichsrücklage beläuft sich 
zum 31.12.2013 auf rund 22,7 Mio. €. Vorbehaltlich des endgültig festzustellenden 
Jahresergebnisses zum 31.12.2014 wird sich dieser Betrag zunächst nicht wesentlich 
verändern. Die Ausgleichsrücklage des Kreises ist damit im Laufe der Zeit durch 
Inanspruchnahme zur Abdeckung von Fehlbeträgen in den Ergebnisrechnungen um rund 
13,2 Mio. € verringert worden. 
Der Rhein-Kreises Neuss  hat im Rahmen der Haushaltsplanung eine Umlage zu erheben, 
soweit die sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken. Dieser 
gesetzliche Grundsatz begründet die Pflicht, Deckungslücken im Ergebnisplan vollständig 
über die Kreisumlage zu schließen. Dieser Grundsatz ist eine Ausprägung, der gebotenen 
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substantiellen Wirtschaftsführung der Kreise gem. § 9 Satz 1 KreisO NRW, wonach 
Vermögen und Einkünfte der Kreise so zu verwalten sind, dass diese finanziell stabil bleiben. 
Das in § 9 Satz 2 KreisO NRW enthaltene Rücksichtnahmegebot auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gilt also nicht uneingeschränkt. 
Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Erlass vom 17. Juni 2015 hierzu 
klargestellt, dass dieses nicht zu einer Gefährdung der eigenen haushaltswirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit des Umlageverbandes führen darf. Bei einer Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage besteht ein erhebliches Risiko für die künftige haushaltswirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Kreises. Belastungen in der Haushaltswirtschaft der kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden können nicht über das Rücksichtnahmegebot aufgefangen werden. 
Der Entwurf des Doppelhaushaltes 2016/2017 sieht keine Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage vor. Etwaige Risiken müssen in der Ausführung des Haushaltes 
aufgefangen und notfalls im Jahresabschluss – soweit ein Fehlbetrag entsteht – über die 
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Wie bereits bei der 
Einbringung des Haushaltsentwurfs deutlich gemacht bestehen Risiken im Hinblick auf die 
Tatsache, dass zurzeit nicht hinreichend absehbar ist, in welchem Umfang und in welcher 
zeitlichen Abfolge die im Rhein-Kreises Neuss  verbleibenden Asylbewerber in 
Leistungsberechtigungen des Sozialgesetzbuches II eintreten werden. Hierzu gibt es im 
Hinblick auf den Zeitpunkt und den Umfang der Leistungsberechtigung keine tragfähigen 
Anhaltspunkte. Nach Prognoserechnungen des Jobcenters ist ein Zugang bei den 
Bedarfsgemeinschaften von rund 1.130 möglich, was zu einem rechnerischen Mehraufwand 
von rund 5 Mio. € führen kann. Berechnungen des Landkreistages NRW gehen davon aus, 
dass in 2016 bzw. in 2017 ein Zuwachs bis zu 2.500 Bedarfsgemeinschaften und damit ein 
zusätzlicher Aufwand bei den Kosten der Unterkunft von rund 12 Mio. € entstehen kann. 
Unklar ist zurzeit auch, ob und in welchem Umfang der Bund seine Leistungsbeteiligung bei 
den Kosten der Unterkunft angemessen steigert. Vor diesem Hintergrund ist sowohl im 
Aufwands- als auch im Ertragsbereich keine gesonderte Veranschlagung für den Bereich des 
SGB II im Hinblick auf die Leistungsberechtigung von anerkannten Asylbewerbern 
vorgesehen. Risiken bestehen darüber hinaus auch bei der Veranschlagung der Zuführungen 
für Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger, für die 
die versicherungsmathematische Bewertung regelmäßig angepasst wird. 
Vor diesem Hintergrund ist es ohne Gefährdung der eigenen haushaltswirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit nicht möglich, zusätzlich bereits in der Ergebnisplanung einen 
nichtliquiden Fehlbedarf vorzusehen. 
Die Städte und Gemeinden sprechen sich in ihrer Stellungnahme außerdem dafür aus, von 
der Aufstellung einer 2-jährigen Haushaltssatzung abzusehen. Entgegen dieser Auffassung 
liegen die Vorteile eines Doppelhaushaltes in einer erhöhten und verbindlicheren Planung 
über den Aufstellungszeitraum. Dies bedeutet eine höhere Planungssicherheit im Hinblick auf 
die Höhe des Umlagesatzes. Sie ermöglicht zugleich der Verwaltung, angesichts knapper 
Mittel besser zu wirtschaften. Es entsteht damit ein geringerer administrativer und politischer 
Aufwand für das 2. Haushaltsjahr. Zudem ergeben sich im Hinblick auf Folgekosten 
aufwandsreduzierende Ansätze. Mit Blick auf die Umlagegrundlagen ist festzustellen, dass im 
Planungszeitraum Sondereffekte berücksichtigt worden sind und auch die vom 
Finanzministerium des Landes zur Verfügung gestellten regionalisierten Zahlen der 
Steuerschätzung mit den Einnahmeerwartungen bei den Steuerarten in den Jahren 2017-
2019 von weiteren Zuwächsen ausgehen. 
Der Rhein-Kreis Neuss hat im Übrigen mit der Vorlage des Veränderungsnachweises zum 
Haushaltsentwurf  deutlich gemacht, dass eine Senkung des Umlagebedarfes und damit eine 
Senkung des Umlagesatzes möglich ist. Damit wird deutlich, dass weiterhin alle 
Anstrengungen unternommen werden, um zu Einsparungen des Umlagebedarfes zu 
kommen. 
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Beschlussempfehlung: 

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Kreistag, den im Beteiligungsverfahren vorgetragenen 
Anregungen nicht zu folgen und diese zurückzuweisen. 

 

 
 
 
Anlagen: 

Gemeinsame Stellungnahme der Städte und Gemeinden des Rhein-Kreis Neuss_11.12.2015 
Resolution der Gemeinde Rommerskirchen_28.01.2016 
Resolution der Stadt Korschenbroich_27.11.2015 





Ö  3Ö  3









Ö  3Ö  3









Ö  3Ö  3









Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  15.02.2016 

20 - Amt für Finanzen 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 20/1201/XVI/2016 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Finanzausschuss 01.03.2016 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 

Kreishaushalt 2016/2017: Beratung über den Entwurf 
 

Sachverhalt: 

Der Entwurf des Haushaltes des Rhein-Kreises Neuss für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 
(Doppelhaushalt) wurde am 15.12.2015 in den Kreistag eingebracht, der ihn zur weiteren 
Beratung an die Fraktionen und den Finanzausschuss verwies. 
 

Nach § 54 KrO NRW ist der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Dauer 
des Beratungsverfahrens im Kreistag während der Dienststunden zur Einsichtnahme 
verfügbar zu machen. Gegen den Entwurf können die Einwohner und Abgabepflichtigen 
innerhalb einer Frist von mindestens 14 Tagen – hier vom 28.12.2015 - 11.01.2016 – 
Einwendungen erheben. Von diesem Recht wurde kein Gebrauch gemacht. 
 

Die Änderungsliste sowie die Wunschliste zum Haushaltsentwurf 2016/2017 wurden bereits 
zugeleitet. 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  16.02.2016 

20 - Amt für Finanzen 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 20/1208/XVI/2016 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Finanzausschuss 01.03.2016 öffentlich 

 
  
 
 
Tagesordnungspunkt: 

Antrag Freie Kreistagsgruppe Rhein-Kreis Neuss vom 11.02.2016 
 

Sachverhalt: 

Die Freie Kreistagsgruppe Rhein-Kreis Neuss hat beigefügten Antrag zum Haushaltsentwurf 
2016/2017 eingereicht. 

 
 
 
Anlagen: 

Antrag Finanzausschuss 01.03.16, FKG 
Diskussionsvorschlag vom 11.02.2016, FKG 
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Freie Kreistaggruppe Rhein-Kreis Neuss 
 Berghäuschensweg 28 – 41464 Neuss 

Telefon 02131 3656326 -  Email: info@fkg-rkn.de 
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Die Finanzierung des Doppelhaushaltes 2016 / 2017 durch Erhöhung der Kreisumlage ist spätestens 
seit der Bürgermeisterkonferenz im Oktober letzten Jahres Gegenstand kontroverser Diskussionen 
und wird von allen Bürgermeistern im Rhein-Kreis Neuss durch eine gemeinsame Resolution 
abgelehnt. Die Freie Kreistaggruppe im Rhein-Kreis Neuss vertritt dabei den Standpunkt, dass der 
Kreistag durchaus an dem eingeschlagenen Kurs der Konsolidierung der Finanzen festhalten soll, 
aber dazu als Akteur am Kapitalmarkt die sich bietenden Möglichkeiten zu nutzen habe. 
 
Die hieraus erzielten erheblichen Einsparungen können dann auf zum Beispiel zur Konstanthaltung 
der Kreisumlage aber auch zur  Finanzierung neuer Projekte wie beispielsweise der Modernisierung 
des Kreiskrankenhauses wie auch generell zur Senkung der Zinslast des Rhein-Kreises Neuss 
verwendet werden.  
 
Der Kommunalkreditmarkt hat sich im Laufe der letzten Jahre deutlich geändert, so dass 
Finanzierungsalternativen wie Anleihen zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
 
So haben bereits die Städte Hannover, Nürnberg-Würzburg und Essen wie auch Mainz mit Erfolg 
Anleihen begeben. Zu einer Gemeinschaftsanleihe über 400 Mio. € haben sich  die Städte Dortmund, 
Essen, Herne, Solingen, Wuppertal und Remscheid zusammengetan. 
 
Durch die überregionale Sondierungsgespräche der Freie Kreistaggruppe Rhein-Kreis Neuss scheint 
es möglich, erstmalig eine Anleihe mit vergleichsweise geringem Volumen ab 20 Millionen Euro zu 
begeben und dadurch auch  eine laufende Verzinsung zu erzielen, die weit unter der Verzinsung der 
bisherigen Verbindlichkeiten des Rhein-Kreises Neuss gegenüber Banken liegt. Gerade vor dem 
Hintergrund einer möglichen Zinswende bekommt diese Möglichkeit ein besonderes Gewicht. 
 
Der Rhein-Kreis Neuss hat zur Zeit gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten in Höhe von 46,5 
Millionen Euro, die durchschnittlich mit 4,5 % pro Jahr verzinst werden und einem jährlichen 
Zinsaufwand von 2,1 Millionen Euro entsprechen. Durch Begebung  zum Beispiel einer vierjährigen 
Anleihe des Rhein-Kreises Neuss bei einem Effektivzins von einem halben Prozent ließe sich hier zur 
Zeit eine maximal mögliche jährliche Zinserleichterung von zur Zeit 1,7 Millionen Euro erzielen. 
Etwaige Vorfälligkeitsentschädigungen wären hier allerdings wiederum anzurechnen. 
 
Weil bis jetzt der Rhein-Kreis Neuss in den letzten Jahren solide Haushaltsplanungen vorweisen 
konnte und mit 85.692 € pro Erwerbtätigen in Bezug auf die Wirtschaftskraft in Nordrhein-Westfalen 
deutlich vor Düsseldorf und Köln an Nummer Zwei der Kreise und kreisfreien Städte liegt,  bieten sich 
hier dem Rhein-Kreis Neuss durchaus attraktive Möglichkeiten. 
 
Diese Umstände gelte es nun endlich, in bare Münze zu verwandeln, so Dr. Patatzki, Vorsitzender der 
Freien Kreistaggruppe im Rhein-Kreis Neuss. 
 

Diskussionsvorschlag vom 12.02.2016 
 

Kommunalanleihe schafft dem Rhein-Kreis Neuss neue Finanzierungsmöglichkeiten 
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Freie Kreistaggruppe Rhein-Kreis Neuss 
 Berghäuschensweg 28 – 41464 Neuss 

Telefon 02131 3656326 -  Email: info@fkg-rkn.de 
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Auch dem Bürger bietet sich hier in Zeiten turbulenter Börsenbewegungen die Möglichkeit einer 
sicheren und fest verzinsten Anlage von Erspartem. 
 
Durch intensive diskrete Hintergrundarbeit hat die Freie Kreistaggruppe mittlerweile die angedachte 
Begebung der Kommunalanleihe soweit vorbereit, dass sie relativ kurzfristig   innerhalb von sechs bis 
acht Wochen nach rechtskräftiger Beschlussfassung durch den Kreistag realisiert werden könnte. 
 
Die Spitze der Verwaltung des Rhein-Kreises Neuss steht dieser Möglichkeit, die Zinslast weiter zu 
senken oder dadurch den Bürgern des Rhein-Kreises Neuss eventuelle Gebührenerhöhungen zu 
ersparen, durchaus positiv gegenüber. 
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